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JubiläumSberif t.
©er ^ßräftbent beS Sfwetzeriffen ©ewerbeoèrbanbel,

îlaltonalrat ©r. Ç. ©ffumi, fjat auf Die Jubiläums*
tagung Ißn eine ©efftfie beS Sfweigeriffen ©ewerbe»
netbanbeS geffrieben, worüber aßeS Sftähexe auS bet
^Beilage erßftltf ift.

SBir bitten unfere ©eftionen, ihre Seßeüungen früh*
zettig beim unterzetfneten Sekretariat einzugeben, öa bit
Çôhe bet Außage be§ 720 Seiten umfaffenben Snf e§

auf ®tunb ber einlangenben SBeßeßungets feftgefetß wer«
ben foß.

ßleuaufnahmen.
9113 neu in ben Serbanb aufgenommen ift ju be=

traften:
Serbanb ffweizetiffet SietfeatiiM* unb Seberwatem

fabrifanten, mit Si| in gürif.
©te SRitoxbeit biefeê neuen SRitgliebeS in unfexem

SBerbanbe fei uns jjexjlicij wißfommen.

üfteuanmefbungen.
@3 haben ßf zum SSettriit in ben Sfweizetiffen

®emexbeoexbanb angemelbet :

1. Union valaisanne des sociétés industrielles et des
arts et métiers, mit @itj in Sitten,

2. Sfwetzeriffer Auto>@ewerbe'Sfu^oerbanb, mit ®i|
tu ßfittf.
SBir geben unfern Seftionen non biefen SReuanmel

bungen In SRafaftung unfexex Statuten, § 3, II. 1,
Kenntnis unb etfufen fie, uns aßfäßige ©Infprafen
gegen bie Aufnahme biefer neuangemelbeten Verbände
innert ©ter SBofen beïannt ju geben,

Programm bet JatjreS* unb Ju&ügumSperfatnmlmtg.

SamStag, ben 15, Juni:
@mpfang ber Säfte unb ©elegterten am Sabnbof

beim ©intreffen ber Söge, Sofung ber Quartier* unb
©eilnehmerfarten unb ber Abzeifen im Quartierbureau,
im Meinen Sonferenjfaal neben beut SSahnljofbuffet I.
10 Uljr: Si$ung beS gentraloorßanheS.'
12®° „ SWittageffen in ben Quartiergaßhöfen.
14®° „ Seginn ber JahreSoetfsmmlung im Çotel

Union.
19 „ SRafteffen in ben Quarttergaßhöfen.
20®° „ Abenbunterhaltung für bie geßtetlnehmer im

Söwengarten.
Sonntag, ben 16. Juni:

8 Uljt Segtnn ber Jubiläumsfeier im Kutfaal
12°° „ Sanîett im Çotel Union unb eoentueß im

Söwengarten, ©te Jtfßber ber Meinen geß=
ïarte (nur für ben Sonntag) nehmen baS

9Wittageffen in ben zugeteilten ©aßhöfen ein.
13'® „ Stütltfahrt, Abfahrt per @;ctrabampfer oom

Sfwetzerhofquai.
14'® „ Anfunft im SRütlt, patriotiffe geier. In

fprafe non SunbeSpräftbent ®r, .Çaab,
16'® „ SRödtfa^rt naf Suzern mit eoentuefiem Çali

in Srunnen, Jmbiß auf ben ©ampfexn.
18 „ Anfunft in Suzern. JugSoerbinbmtgen nac|

aßen Stiftungen.
20 „ Stenbez-oouS ber nof anwefenben ©eilnehmer

int Kutfaal unb gloragarten.

SRontag, ben 17. Juni:
Ausflüge in bie nähere unb weitere Umgebung Sa-

Zerns. (Sßergünftigungen auf ben Bergbahnen zc,)

SDtit freunbetbgenöffiffem ©ruß

©fwcijer, ©emeröeoerbanö :

©er ißräfibent: Sx. Ç. ©ffunti,
©ie Sefretäre: Ç. ©aieazzi, gürfpr.

®r, 9Î. Jaecutö,

3ut 12. Sülai.
©er ffwetzeriffe ©cwetbeoetbanb erfufie un§ um

ißublifation ber folgenben Ausführungen:

@egen i^antoné* unb ©emcinbc»
"Jiettöoi^redjt fût; gebrannte <2öaffep

(£otatoj)tiott).
©te Sofaloption ift amerifaniffen UrfprungS.

©rößeren ober Meineren ©eilen eines StaatSmefenS (Kan=
tonen, Bezitfen, ©emeinben) wirb bamit baS Sleft ein^

geräumt, buxf Abflimmung baS Alfoboloerbot zum
îofûlen @efe|e zu exh^ben. Jn Amexifa mat fie bie
Söxlauferin ber ©xodenlegung, oon ber mau heule fö
Ztcmlicb aßgemein roeig, ba^ fie nift burfgeführt mer«
ben fann unb ber fjeufelci unb SSerbotSübertretung ®ür
unb ©or weit geöffnet hat.

©urdj eine Jnttiatioe, über melfe am 12. 3X1 a i
n ä f ft h t n bal ©fmetjetoolf feinen ©ntffeib abzugeben
bat, foß fie nun in ber Sdjroeiz eingeführt roerben. ©en
Éantorser, unb ben ©emeinben miß man bamit baS Sieft
einräumen, auf ihrem ©ebiete bie gabrifation unb ben
Serlauf gebrannter SBaffer (Dbftbranntmein, Kirffmaffer,
©rinfbranntmein, ©ognac, Sihum ufro.) zu oerbieten, ©ie
Abstimmung über ©infuhruug ober Aufhebung eines

folfen SexboteS mag angeorbnet werben, wenn ein
Sehntet ber ftimmfahigen Sfirger eS oerlangt.

PlüifhalttöS foß zugegeben werben, bag bie Abftlnenten
mit ber Jnitiatioe — benn jte ftnb'S, bie ihr zu ©e«
oatter geganben ftnb — einen guten 3wed£ erreifen
mbften: @tne wirffame @lnbämmung beS SfnapSge»
nuffeS.

Seftünbe nur einigermaßen — wenn auf nur im
geringflen 3Jta§e — eine äBahrffeinlifceit bafüt, baß
biefer Jwerf exreift werben fönnte, fo wäre bie Jni«
tiaiioe zu begrüßen. @S iß aber gänzlif auSge«
ffïoffen, baß er auf nur zu»" fleinften ©eile
erreift werben würbe, ©enn mit einem gemeinbe»
weifen JabrifationS-- unb SerfaufSoexbot iß eine @tn=

ffränfung be§ ©enuffeS, unb baxauf fommt eS bof
an, nof nift erzielt. Ja, bie „oexbotenen grüfte"
ffmedfen befanntermaßen am füßeßen, unb eS fönnte
mehr als einer, ber Sranntraetn nift genießt, zum
©läsfen greifen, weil eS ihm oerboten werben foß.

SeS^ ?«treffenb fprift ßf über biefen ißunft auf
bie bunbeSrätlife SBotffaft auS. Sie fagt am Sfluffe
ihrer Ausführungen: „©er Jnitiatiooorfflag betr. bie

©frtfühumg ber Sofaloption iß — troß feiner feht an«
exfeuner.Swerten ©enbenz — ein geßlfflag. Jnfolge
ber großen Sfwierigfeiten, benen bie Sofaloption be«

fonberS in unfern ffmelzeriffen Serhältnißen begegnen
würbe, fönnte ße nie zu ooßer ßßirffamfeit fommen unb
würbe baher auf bie Sefämpfung beS SfnapSmiß«
braufeS nur in fehr unzureifenbet SBeife ermögitfen.
Sir eraften bie glüdflife ©urfbringung beS ßieoißonS«
werfe! ber eibgen. Alfoholgefefcgebung als ungleif auS«

ftftSreifer unb wiftiger für unfere SolfSgefunbheit, als
ben ©ewinn, ber tatföfltf auS ber ©inführung ber
Sofaloption zu erwarten wäre.

3Bir ßnb ber Meinung, baß bie Kräfte nift zer«
fplittert werben bürfen. Çeute foflen ßf aße Segnet
beS Alfoholmißbrauf eS, feien ße nun Abßtnenten ober
?tiftabßinenten, auf bie görberung ber ßieoißonSoorlage

W l$i e^entueutn Ddppel$ettdungea eder
MMMitüea Hdre$$ea bitten wir, au
resiâtaierea. um unnötige Herten zu
spit«. Die expedifie«.
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Jubiläumsbericht.
Der Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes,

Nationalrat Dr. H. Tschumi, hat auf die Jubiläums-
tagung hin eine Geschichte des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes geschrieben, worüber alles Nähere aus der
Beilage ersichtlich ist.

Wir bitten unsere Sektionen, ihre Bestellungen früh-
zeitig beim unterzeichneten Sekretariat einzugeben, da die
Höhe der Auflage des 720 Seiten umfassenden Buches
auf Grund der einlangenden Bestellungen festgesetzt wer-
den soll.

Neuaufnahmen.
Als neu in den Verband aufgenommen ist zu be-

trachten:
Verband schweizerischer Reiseartikel- und Lederwaren-

fabrikanten, mit Sitz in Zürich.
Die Mitarbeit dieses neuen Mitgliedes in unserem

Verbände sei uns herzlich willkommen.

Neuanmeldungen.
Es haben sich zum Beitritt in den Schweizerischen

Gewerbeverband angemeldet:
1. Union vàànng äes soeiêtà inllustrielles et äes

arts et metiers, mit Sitz in Sitten.
2. Schweizerischer Auto Gewerbe-Schutzvsrband, mit Sitz

in Zürich.
Wir geben unsern Sektionen von diesen NsuanWel

düngen in Nachachtung unserer Statuten, H 3, Al. 1,
Kenntnis und ersuchen sie, uns allfällige Einsprachen
gegen die Aufnahme dieser neusngemeweten Verbände
wuert vier Wochen bekannt zu geben.

Programm der Jahres- und JuSMumsversammlung.

Samstag, den 15. Juni:
Empfang der Gäste und Delegierten am Bahnhof

beim Eintreffen der Züge, Lösung der Quartier- und
Teilnehmerkarten und der Abzeichen im Quartierbmeau,
im kleinen Konferenzsaal neben dem Bahnhosbuffet I.
10 Uhr: Sitzung des Zentralvorstandes.
12°° „ Mittagessen in den Quartiergasthösen.
14'° Beginn der Jahresversammlung im Hotel

Union.
19 „ Nachtessen in den Quartiergasthöseu.
203° „ Abendunterhaltung für die Fefttàehmex im

Löwengarten.
Sonntag, den 16. Juni:

8 Uhr Beginn der Jubiläumsfeier im Kursaal.
12°° „ Bankett im Hotel Union und svenwell im

Löwengarten. Die Inhaber der kleinen Fest-
karte (nur für den Sonntag) nehmen das
Mittagesien in den zugeteilten Gafihöfen ein.

13" » Rütltfahrt, Abfahrt per Extradampfer vom
Schweizerhofquai.

14" „ Ankunft im Rütli, patriotische Feier. Au
spräche von Bundespräfident Dr. Haab.

16" „ Rückfahrt nach Luzern mit eventuellem Halt
in Brunnen, Imbiß auf den Dampfern.

18 „ Ankunft in Luzern. Zugsverbindungen nach
allen Richtungen.

20 „ Rendez-vous der noch anwesenden Teilnehmer
im Kursaal und Floragarten.

Montag, den 17. Juni:
Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung Lu-

zernS. (Vergünstigungen auf den Bergbahnen :c,)

Mit freundeidgenössischem Gruß!

Schweizer. -OeWêàm'ànS:
Der Präsident: Dr. H. Tschumi.
Die Sekretäre: H. Galeazzi, Fürspr.

Dr. R. Jaemrd.

Zmr Abstimmung vom 12. Mai.
Der schweizerische Gcwerbeverband ersuchte uns um

Publikation der folgenden Ausführungen:

Gegen das Kantons- und Gemeinde-
Verbotsrecht für gebrannte Wasser

(Lokaloption).
Die Lokaloption ist amerikanischen Ursprungs.

Größere?; oder kleineren Teilen eines Staatswesens (Kan-
tonen, Bezirken, Gemeinden) wird damit das Recht ein-
geräumt, durch Abstimmung das Alkoholverbot zum
lokalen Gesetze zu erheben. In Amerika war sie die
Vorläuferin der Trockenlegung, von der man heute so

ziemlich allgemein weiß, daß sie nicht durchgeführt wer-
den kann und der Heuchelei und Verbotsübertretung Tür
und Tor weit geöffnet hat.

Durch eine Initiative, über welche am 12. Mai
nächst hin das Schweizervolk seinen Entscheid abzugeben
hat, soll sie nun in der Schweiz eingeführt werden. Den
Kantonen und den Gemeinden will man damit das Recht
einräumen, auf ihrem Gebiete die Fabrikation und den
Verkauf gebrannter Waffer (Obstbranntwein, Kirschwaffer,
Trinkbranntwein, Cognac, Rhum usw.) zu verbieten. Die
Abstimmung über Einführung oder Aufhebung eines
solchen Verbotes muß angeordnet werden, wenn ein
Zehntel der stimmfähigen Bürger es verlangt.

Rückhaltlos soll zugegeben werden, daß die Abstinenten
mit der Initiative — denn sie sind's. die ihr zu Ge-
vatter gestanden sind — einen guten Zweck erreichen
möchten: Eine wirksame Eindämmung des Schnapsge-
nuffes.

Bestünde nur einigermaßen — wenn auch nur im
geringsten Maße — eine Wahrscheinlichkett dafür, daß
dieser Zweck erreicht werden könnte, so wäre die Jni-
tiative zu begrüßen. Es ist aber gänzlich ausge-
schloffen, daß er auch nur zum kleinsten Teile
erreicht werden würde. Denn mit einem gemeinde-
weifen Fabrikations- und Verkaufsoerbot ist eine Ein-
schränkung des Genusses, und darauf kommt es doch
an, noch nicht erzielt. Ja, die „verbotenen Früchte"
schmecken bekanntermaßen am süßesten, und es könnte
mehr als einer, der Branntwein nicht genießt, zum
Gläschen greifen, weil es ihm verboten werden soll.

Sehr zutreffend spricht sich über diesen Punkt auch
die bundesrätliche Botschaft aus. Sie sagt am Schlüsse
ihrer Ausführungen: „Der Initiativvorschlag betr. die
Einführung der Lokaloption ist — trotz seiner sehr an-
erkennenswerten Tendenz — ein Fehlschlag. Infolge
der großen Schwierigkeiten, denen die Lokaloption be-

sonders in unsern schweizerischen Verhältnissen begegnen
ivürde, konnte sie nie zu voller Wirksamkeit kommen und
würde daher auch die Bekämpfung des Schnapsmiß-
branches nur in sehr unzureichender Weise ermöglichen.
Wir erachten die glückliche Durchdringung des Revisions-
Werkes der eidgen. Alkoholgesetzgebung als ungleich aus-
sichtsreicher und wichtiger für unsere Volksgesundhett, als
den Gewinn, der tatsächlich aus der Einführung der
Lokaloption zu erwarten wäre.

Wir sind der Meinung, daß die Kräfte nicht zer-
splittert werden dürfen. Heute sollen sich alle Gegner
des Alkoholmißbrauches, seien sie nun Abstinenten oder
Nichtabstinsnten, auf die Förderung der Revifionsvorlage

M êNttttuê» DspptI««Sungt» àMMèWMU Aà55t» VttttN wtt. »U
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ber eibgenöfftfc^en Begörben lonjentrieren, oon beten
©elingen ober SRigtingen bie 3"twnft mtferer BollSge*
funbgett, forote bet ©ojialoerftcgerung in gogem Stfia^e
abgängt."

SSTiit bent fünweiS barauf, bag bie Sofaloption bte
im SBurfe liegenbe Beoifton bet Alfogolgefeggebung er»

fcgweren, wenn nidE)t bireft cerunmöglid^en nnb als Folge
baoon audg bas groge SBet! bet ©ojialoergcgerung in
Stage gellen wirb, bat bet BunbeSrat in feijr ptreffen»
bet SBeife auf ben ^un!t aufmerljam gemacgt, bet bie

Sofaloption p einer eigentlichen Bebrogung beS

atigemetnen BolfSwcglS macgt.

- Unb biefer ^ßunft ifi eS aucg, bet ben ®e»
gengog gegen bie Vorlage rechtfertigt.

ffiie Befürworter ber Qnltiatioe »erben jroar nicht
oerfeglen, jeben, ber bagegen (Stellung nimmt, als etnen
Sörberer beS ©cgnapSgenuffeS ginpgeUen. ©o was !ann
tn Kauf genommen »erben, »enn man ben feften SBiüen
in ftch fühlt/ bie Alfogolgefeggebung tn Bagnen p lenfen,
in benen bem ©cgmeljeroolfe bann »itflich eine 2Bogltat
erftebt unb bie Sofaloption btefür ein fjinbemis bilbet.

^Banning uor BefteUimgsfdjtmnbel.
(Sortefpottbetiä).

®et ©db»eiser»odbe»tSerbanb warnt mit Stecht
bor Beftellungen in ©ummiplatten mit ®ragt»
einlag en, bte eine BJiener Firma mit bem gocg»
tönenben Bamen „©lectric » SERetatt » Kommanbitgefetl»
fdgaft", 2öaHgaffe 26, anpreift. ®ie gficraa fenbet immer
Smei Vertreter mtteinanber, bie bei ben Begörben, Bau»
ämtern ufw. Porfpredgen, mit ber Angabe, eS ganbte
ficg nur um eine Meine äftufierfenbung. Sägt man ftch
fdglieglidh auf eine foldge Bîugerfenbung ein, nur um
bie jroei rebegewanbten Bertreter loS ju werben, fo ent»

puppt ftch bie Befteüung eines „äRufierS" als eine fotche
bon nicht weniger als brei patten, jebe im AuSmag
bon 2.5x2 5 m. ®ie Bedgnung lautet bann auf etwa
3000 öfterreichifche Schillinge. @S ift überbteS noch feb*
fraglich, ob folcge ©ummiplatten mit ®ragteinlagen
überhaupt berwenbbar finb. SBenn bie technifchen Se»
amten ben Herren bie ®üre weifen, berfuchen fie es bei
beren Sorgefefjten, um boch noch eine SefteHung ju
erhalten, im befien wirb eS fein, wenn man grunb»
fä|tidg nichts beftellt unb ftch an bie einheimifchen firmen
hält.

Uersdtiedenes.
SöogmtngSbau » gtnanjicwng burch ben »unb.

®er BunbeSrat beantwortet jwet ißöftulate für bie Be«
ietligung beS BunbeS an ber ginanjierung non
PognungSbauten babtn, bag bas Anlagegefefc bem
*Bunbe nur bie ©emägrung erfter fppoigefen geftatte
unb oorfchreibe, bie oerfügbaren ©taatSgelber unb bie
®pejiaIfonbS in grunbfäbltch gefächerten Darleihen an
Kantone, ©emetnben, Korporationen, an ba§ BunbeS»
Petfonal für SBognungenbauten unb auSnagmSwetfe an
prioate anplegen, unb bag ba§ Vermögen ber ©pejial»
fonbs mtnbeftenS p einem ®rittel gegen ©runbpfanb
uuSpletben fei. ®er Bunb fönne alfo mittelbar helfen»
®taen anfälligen 3Bognungenmangel p befämpfen. Ba»
•Uentlidh fei bte fortlaufenbe ©ewäbrung oon ©runb»
Pfanbbarleiben an baS BunbeSpetfonal geeignet, ben
f^wetjerifchen |ppotgefar» unb SBognungSmarft einiger»
"logen p entladen, Sollte wieber einmal, wie in oer»
Sangenen fahren, ein ftarîer SBognungenmangel auf»
iteteu unb eS etnjelnen Kantonen unb ©emeinben ferner

fallen, bie erforberlicgen Kapitalien aufpbrtngen, um
ben SBognungenbau wirffam p förbern, fo fönnte ber
Bunb ben gnanjieU bebrängten ©emetnwefen baburcg p
£filfe fommen, bag er oon ihnen Obligationen p mägigem
3lnSfuge übernimmt. ®iefe Art mittelbarer Unterftütpng
beS 9BognungenbaueS burch ben Bmtb führe pm 3tele
unb fei praftifcb febem anbern SBege oorpjieben.

flttSbilbeng einheimifchet 2Rauret»Sebtlinge tn
Sujern. Sor ^a^reSfrift bat ber Söorftebet: unfereS
îantonalerc Arbeitsamtes, £>err ®r. ©palier, tn ber greffe
auf bie iliotwenbigîeit aufmerffam gemacht, tüchtige, jün»
gere Saubanblanger burch geeignete Kurfe in ben SRaurer«
beruf etnpfübren., @r oermteS auf bte tn anbern Kan»
tonen bereits auf pfpdhotechnifdher ©runblage burdhge»
führten erfolgreichen Seranftaltungen. $eute lönnen wir
mit greube feftfteKen, bag bie ®urdhfübrung etneS foldhen
AnlernfurfeS für 50iaurer»8ebrlinge auch in
Su J er n Satfache geworben ift.

3m 2Bet!bof ber ©tabt Sujetn, auf Sribfdben, bat
unter ber Settung oon |jetrn 3anetti etn folcher Kurs
begonnen. 18 Sehrltnge werben In bret oon Fachleuten
geleiteten ©ruppen fpftematifdh angelernt. ®te ©ruppen«
oorfteber waren tn einem fpejteüen Kurs mit ber päba»
gogifdb'Pfpchologifchen ©eite ihrer Aufgabe oertraut ge»

macht werben. ®aS allgemeine 3tel ift bte §eranbil»
bung guter unb tüchtiger einbetmifcher SRaurer. @S foil
erreicht werben mit 3«bilfenabme etneS betaillierten, fege
intereffanten SebrplaneS. ©in erfter ©runbfag ift ber,
leine falfchen Bewegungen anjulernen, ba ein Umlernen
febmterig unb jeitraubenb ift. ®ie Bewegungen werben
baher jergliebert. Borübungen führen ju einem neuen
|janbgriff nach bem anbern, bamit bie Aufmerlfamîett
beS ©dbületS nicht jerfplittert wirb. ®aS 3ntereffe an
ber Arbeit foH bauernb wachgehalten werben, was bie
Sern» unb BerufSfreubigfett fteigert. SDlit ber Befolgung
btefer ©runbfäge hat man erreicht, bag manege Segs»

linge tn fünf SBocgen megr erreichen als früher in fahren.
Kommt ber Segrling auf ben Bau unb oon Anfang an

p tntereffanter Arbeit, fo ift ©ewägr bafür geboten, bag
BerufSfreubigfett unb BerufStücgtigfett anhalten unb
waegfen.

©in Bunbgang bureg ben KurS hinterlägt ben aller»
heften ©tnbrutf. ®te pr Anwenbung gelangenbe Btetgobe
fegetnt fteg treffltcg p bewähren, Qteber Kursteilnehmer
wetg über jjebe Bewegung unb igten ©tnn Auffcglug ju
geben. 3«ber Segrling gat feine SBerfjeugltfte mit er«

probten ÏÏBerfjeugen. 3ur Berwenbung gelangt bte brei«
edtige ^amburgerfeHe. Beben ber praftifdgen Betätigung
werben bie jungen Seute aueg an Çanb oon pänen mit
bem ArbeitSoorgang oertraut gemaegt,

®er gegenwärtige Kurs in Sujetn wirb burdbgefügrt
oon ben Baumeifteroerbänben oon Sujern»@tabt, Sutern»
Sanb unb 3«fl- ®te bewägrte Settung unb ber ficht»
bare ©ifer ber Kursteilnehmer bürgen für etnen oollen
©rfolg. ®en Qnitianten mug man banfbar fein, bag
ge audg In Sujetn etnen Kurs ermöglichten, ©s ig ein
begrügenSwerter, oolfSwirlfdgaftltcher ©ewtnn, wenn wir
bie 3agl ber qualifizierten eingeimifegen gelernten Ar»
beitsfräfte megren unb bamit bie überpgl ber ungelernten,
bte jeweils tn ber §auptfadge ber ArbeitSloftgfett oer»

fallen, oetrlngern. ©erabe im SWaurerberuf ig etne ge»

»ige Unabgängigfeit oom AuSlanbe begrügenSwert. ®te
alte Behauptung, bag ber ©cgweijer gdg nicht jum
SBaurerberuf eigne, erwetg gdg als abfolut unhaltbar.
3Bir wollen uns freuen, wenn unfere Seute beruflich fo
auSgebilbet werben, bag ge Bejüger beS gögern SogneS
beS Btofeffionigen werben lönnen unb nicht nur, wie
eS jefct pielfadg im Baugewerbe nodg ber gall ig, gdg

mit bem flehten ^anblangerlogn begnügen mügen.
(„Sujerner ïagbl")
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der eidgenössischen Behörden konzentrieren, von deren
Gelingen oder Mißlingen die Zukunft unserer Volksge-
sundheit, sowie der Sozialversicherung in hohem Maße
abhängt."

Mit dem Hinweis darauf, daß die Lokaloption die
im Wurfe liegende Revision der Alkoholgesetzgebung er-
schweren, wenn nicht direkt verunmöglichen und als Folge
davon auch das große Werk der Sozialversicherung in
Frage stellen wird, hat der Bundesrat in sehr zutreffen-
der Weise auf den Punkt aufmerksam gemacht, der die

Lokaloption zu einer eigentlichen Bedrohung des

allgemeinen Volkswohls macht.

Und dieser Punkt ist es auch, der den Ge-
genstoß gegen die Vorlage rechtfertigt.

Die Befürworter der Initiative werden zwar nicht
verfehlen, jeden, der dagegen Stellung nimmt, als einen
Förderer des Schnapsgenusses hinzustellen. So was kann
in Kauf genommen werden, wenn man den festen Willen
in sich fühlt, die Alkoholgesetzgebung in Bahnen zu lenken,
in denen dem Schweizervolke dann wirklich eine Wohltat
ersteht und die Lokaloption hiefür ein Hindernis bildet.

Warnung vor Bestellungsschwindel.
(Korrespondenz).

Der Schweizerwoche-Verbandwarnt mit Recht
vor Bestellungen in Gummiplatten mit Draht-
einlag en, die eine Wiener Firma mit dem hoch-
tönenden Namen „Electric - Metall - Kommanditgesell-
schaft", Wallgasse 26, anpreist. Die Firma sendet immer
zwei Vertreter miteinander, die bei den Behörden, Bau-
ämtern usw. vorsprechen, mit der Angabe, es handle
sich nur um eine kleine Mustersendung. Läßt man sich

schließlich auf eine solche Mustersendung ein, nur um
die zwei redegewandten Vertreter los zu werden, so ent-
puppt sich die Bestellung eines „Musters" als eine solche

von nicht weniger als drei Platten, jede im Ausmaß
von 2.5x2 5 m. Die Rechnung lautet dann auf etwa
3000 österreichische Schillinge. Es ist überdies noch sehr
fraglich, ob solche Gummiplatten mit Drahteinlagen
überhaupt verwendbar sind. Wenn die technischen Be-
amten den Herren die Türe weisen, versuchen sie es bei
deren Vorgesetzten, um doch noch eine Bestellung zu
erhalten. Am besten wird eS sein, wenn man gründ-
sätzlich nichts bestellt und sich an die einheimischen Firmen
hält.

ilerzAleOen«.
Wohnungsbau - Fmavzier«vg durch den Bund.

Der Bundesrat beantwortet zwei Postulate für die Be-
teiligung des Bundes an der Finanzierung von
Wohnungsbauten dahin, daß das Anlagegesetz dem
Bunde nur die Gewährung erster Hypotheken gestatte
und vorschreibe, die verfügbaren Staatsgelder und die
Tpezialfonds in grundsätzlich gesicherten Darleihen an
Kantone, Gemeinden, Korporationen, an das Bundes-
Personal für Wohnungenbauten und ausnahmsweise an
Private anzulegen, und daß das Vermögen der Gpezial-
wnds mindestens zu einem Drittel gegen Grundpfand
uuszulethen sei. Der Bund könne also mittelbar helfen,
einen allfälligen Wohnungenmangel zu bekämpfen. Na-
Utentlich sei die fortlaufende Gewährung von Grund-
Pfanddarleihen an das Bundespersonal geeignet, den
schweizerischen Hypothekar- und Wohuungsmarkt einiger-
^aßen zu entlasten. Sollte wieder einmal, wie in ver-
gangenen Jahren, ein starker Wohnungenmangel auf-
treten und es einzelnen Kantonen und Gemeinden schwer

fallen, die erforderlichen Kapitalien aufzubringen, um
den Wohnungenbau wirksam zu fördern, so könnte der
Bund den finanziell bedrängten Gemeinwesen dadurch zu
Hülfe kommen, daß er von ihnen Obligationen zu mäßigem
Zinsfuße übernimmt. Diese Art mittelbarer Unterstützung
des Wohnungenbaues durch den Bund führe zum Ziele
und sei praktisch jedem andern Wege vorzuziehen.

Ausbildung einheimischer Maurer-Lehrlinge in
Luzern. Vor Jahresfrist hat der Vorsteher unseres
kantonalen Arbeitsamtes, Herr Dr. Schaller, in der Presse
auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, tüchtige, jün-
gere Bauhandlanger durch geeignete Kurse in den Maurer-
beruf einzuführen. Er verwies auf die in andern Kan-
tonen bereits auf psychotechntscher Grundlage durchge-
führten erfolgreichen Veranstaltungen. Heute können wir
mit Freude feststellen, daß die Durchführung eines solchen

Anlernkurses für Maurer-Lehrlinge auch in
Luzern Tatsache geworden ist.

Im Werkhof der Stadt Luzern, auf Tribschen, hat
unter der Leitung von Herrn Zanetti ein solcher Kurs
begonnen. 13 Lehrlinge werden in drei von Fachleuten
geleiteten Gruppen systematisch angelernt. Die Gruppen-
Vorsteher waren in einem speziellen Kurs mit der päda-
gogisch-psychologischen Seite ihrer Aufgabe vertraut ge-
macht worden. Das allgemeine Ziel ist die Heranbil-
dung guter und tüchtiger einheimischer Maurer. Es soll
erreicht werden mit Zuhilfenahme eines detaillierten, sehr
interessanten Lehrplanes. Ein erster Grundsatz ist der,
keine falschen Bewegungen anzulernen, da ein Umlernen
schwierig und zeitraubend ist. Die Bewegungen werden
daher zergliedert. Vorübungen führen zu einem neuen
Handgriff nach dem andern, damit die Aufmerksamkeit
des Schülers nicht zersplittert wird. Das Interesse an
der Arbeit soll dauernd wachgehalten werden, was die
Lern- und Berufsfreudigkett steigert. Mit der Befolgung
dieser Grundsätze hat man erreicht, daß manche Lehr-
linge in fünf Wochen mehr erreichen als früher in Jahren.
Kommt der Lehrling auf den Bau und von Anfang an
zu interessanter Arbeit, so ist Gewähr dafür geboten, daß
Berufsfreudigkeit und Berufstüchtigkeit anhalten und
wachsen.

Ein Rundgang durch den Kurs hinterläßt den aller-
besten Eindruck. Die zur Anwendung gelangende Methode
scheint sich trefflich zu bewähren. Jeder Kursteilnehmer
weiß über jede Bewegung und ihren Sinn Aufschluß zu
geben. Jeder Lehrling hat seine Werkzeugkiste mit er-
probten Werkzeugen. Zur Verwendung gelangt die drei-
eckige Hamburgerkelle. Neben der praktischen Betätigung
werden die jungen Leute auch an Hand von Plänen mit
dem Arbeitsvorgang vertraut gemacht.

Der gegenwärtige Kurs in Luzern wird durchgeführt
von den Baumeisterverbänden von Luzern-Stadt, Luzern-
Land und Zug. Die bewährte Leitung und der ficht-
bare Eifer der Kursteilnehmer bürgen für einen vollen
Erfolg. Den Initiante» muß man dankbar sein, daß
sie auch in Luzern einen Kurs ermöglichten. Es ist ein
begrüßenswerter, volkswirtschaftlicher Gewinn, wenn wir
die Zahl der qualifizierten einheimischen gelernten Ar-
beitskräfte mehren und damit die Überzahl der ungelernte»,
die jeweils in der Hauptsache der Arbeitslosigkeit ver-
fallen, verringern. Gerade im Maurerberuf ist eine ge-
wisse Unabhängigkeit vom Auslande begrüßenswert. Die
alte Behauptung, daß der Schweizer sich nicht zum
Maurerberuf eigne, erweist sich als absolut unhaltbar.
Wir wollen uns freuen, wenn unsere Leute beruflich so

ausgebildet werden, daß sie Bezüger des höhern Lohnes
des Professionisten werden können und nicht nur, wie
es jetzt vielfach im Baugewerbe »och der Fall ist, sich

mit dem kleinen Handlangerlohn begnügen müssen.

(„Luzerner Tagbl.")
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